
Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 

Vergabe von Leistungen im Linienbedarfsverkehr „Limo“ im Bediengebiet Lage, 

Leopoldshöhe, Oerlinghausen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in den auf der Vergabeplattform eingestellten und ggf. aktualisierten und ergänzten Dateien finden 

Sie die Vergabeunterlagen für die europaweite Ausschreibung von Leistungen im 

Linienbedarfsverkehr „Limo“ im Bediengebiet Lage, Leopoldshöhe, Oerlinghausen. 

Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass sie ohne eine Registrierung auf der vorgenannten 

Vergabeplattform keine automatischen Bieterinformationen zu Rückfragen erhalten. Um dies 

sicherzustellen, wird eine entsprechende Registrierung empfohlen. Für die Abgabe eines Angebots 

ist die Registrierung im Übrigen zwingend erforderlich. Zur Vermeidung von Nachteilen aufgrund 

der bei der Registrierung auf der Vergabeplattform zu erwartenden Bearbeitungszeit wird den 

Bietern empfohlen, sich rechtzeitig registrieren zu lassen.  

 

1 Auftraggeber  

Aufgabenträger, Auftraggeber und ausschreibende Stelle für die ausgeschriebenen Linienverkehre 

ist der 

Kreis Lippe 

Felix-Fechenbach-Straße 5 

32756 Detmold, 

der die  

 

KVG Lippe mbH (fortan auch „KVG“) 

(Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe) 

Schloßstr. 18 

32657 Lemgo 

mit der Durchführung der Ausschreibung der ausgeschriebenen Verkehrsleistungen beauftragt und 

hierzu im erforderlichen Umfang bevollmächtigt hat. 

2 Art der Vergabe  

Die Leistungen werden im offenen Verfahren nach der Vergabeverordnung (VgV) vergeben.  

3 Art, Ort und Umfang der Leistung  

Gegenstand der Ausschreibung sind die, in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten, 

Verkehrsleistungen im Linienbedarfsverkehr. Der dem Angebot zu Grunde liegende 

Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.  

 



 

4 Ausführungszeitraum  

Die Pflicht zur Leistungserbringung beginnt am 01.08.2026 und endet am 31.07.2031. Der 

Auftraggeber hat eine einseitige Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. 

5 Nebenangebote und Losvorbehalte  

Nebenangebote sind ausgeschlossen. Eine Losaufteilung ist nicht vorgesehen. 

6 Rückfragen/Ansprechpartner für die Bieter 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung eines Bieters Unklarheiten, so hat dieser die 

ausschreibende Stelle unverzüglich nach Kenntnis darauf hinzuweisen. 

Rückfragen sind unverzüglich und ausschließlich über die Vergabeplattform des Auftraggebers im 

oben genannten Portal in deutscher Sprache unter genauer Angabe des Bezuges zu den 

Vergabeunterlagen (Fundstellenangabe) zu stellen. Letzter Termin für den Eingang von 

Rückfragen ist der  

19.03.2026, 12.00 Uhr. 

Sowohl Rückfragen der Bieter als auch die Antworten der Vergabestelle werden in anonymisierter 

Form allen Bietern im Internet unter dem oben genannten Link zur Verfügung gestellt, soweit in 

ihnen wichtige Aufklärungen über die geforderte Leistung oder die Grundlagen der Preisermittlung 

gegeben werden. Die Bieter sind angehalten regelmäßig unter der angegebenen Internetadresse 

die aktuellen Bieterinformationen der Vergabestelle einzusehen! Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass sämtliche etwaigen Änderungen und Ergänzungen zu den Vergabeunterlagen 

ausschließlich im Internet unter dem angegebenen Link veröffentlicht werden. Mündliche und 

telefonische Anfragen werden nicht beantwortet und Auskünfte in dieser Form nicht erteilt.  

7 Form der Angebote, Fristen und Termine  

Die geforderten Nachweise und das Angebot müssen bis zum  

31.03.2026, 09:00 Uhr (Ende der Angebotsfrist) 

elektronisch in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches auf der o.g. E-

Vergabeplattform eingereicht werden. Die elektronische Angebotsabgabe ist verpflichtend; 

schriftliche Angebote sind nicht zugelassen. 

Das Angebot ist im PDF-Dateiformat, zu übermitteln, sofern in den Vergabeunterlagen kein 

anderes Format vorgegeben ist. Die vom Auftraggeber bereitgestellten Formblätter/Vordrucke mit 

Erklärungs-/Unterschriftsfeldern, wie z.B. der Vordruck 1, sind ausgefüllt einzureichen; 

Formblätter/Vordrucke ohne Erklärungs-/Unterschriftsfelder bedürfen keiner zusätzlichen Angabe 

des Erklärenden/handschriftlichen Unterzeichnung. Das Angebot muss eine lesbare Erklärung 

enthalten, in der die Person des/der Erklärenden genannt ist. Es genügt, wenn im Angebot der/die 

Bieter/-in bzw. die erklärende Person lesbar angegeben ist. Eine handschriftliche Unterzeichnung 

ist nicht erforderlich (auf abweichende Regelungen für Bietergemeinschaften nach Ziffer 9 wird 

hingewiesen). 



 

Zur Angebotsabgabe muss sich der Bieter bei der Vergabeplattform registrieren (kostenlos). Eine 

elektronische Signatur ist nicht Voraussetzung zur Angebotsabgabe. Bei der Angebotsabgabe sind 

die Anweisungen und Hinweise im vorgenannten Portal zu beachten. Die geforderten Anlagen zum 

Angebot (also die nach den Vergabeunterlagen, insbesondere der hiesigen Aufforderung zur 

Angebotsabgabe, geforderten Nachweise) sind mit dem elektronischen Angebot über die E-

Vergabeplattform hochzuladen. 

> Zusätzlich ist der ausgefüllte Vordruck 2 (Kalkulationsblatt) neben der PDF-Version in 

digitaler Version als Excel-Datei ohne Kennwortschutz einzureichen. Bei Widersprüchen 

zwischen den Dokumenten oder fehlender/fehlerhafter/beschädigter Excel-Datei ist die 

PDF-Version maßgebend.  

> Dem Angebot sind die in Vordruck 1 genannten Nachweise beizufügen; die den 

Vergabeunterlagen beigefügten Vordrucke sind zwingend zu verwenden.  

Bei folgenden Unterlagen ist die namentliche Nennung der erklärenden Person zwingend 

erforderlich (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft):  

> die Erklärung zur Abgabe eines Angebots (Vordruck 1) 

> Eigenerklärung zur Eignung und zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Vordruck 5) 

> Eigenerklärung (Russlandsanktionen) (Vordruck 6) 

Die Angebote sind in allen ihren Bestandteilen, inklusive aller geforderten Nachweise und 

Erklärungen, in deutscher Sprache zu verfassen. Erforderlichenfalls ist auch eine deutsche 

Übersetzung der Nachweise und Erklärungen beizulegen. Hierfür entstehende Kosten sind vom 

Bieter zu tragen. Der Bieter trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung der eingereichten 

Nachweise und Erklärungen. 

Ferner gilt:  

> Preise sind in Euro(-cent) und ohne Umsatzsteuer anzugeben. 

> Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Änderungen 

und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. 

> Die in den Vergabeunterlagen zwingend formulierten („ist“, „muss“, „sind“, „hat zu“ etc.) 

Leistungs- und Qualitätsstandards sind Mindestanforderungen und für den Bieter bindend. 

Angebote, die diese Vorgaben nicht einhalten, werden von der Wertung ausgeschlossen. 

> Die eben aufgestellten Anforderungen an die Form der Angebote gelten auch für die 

Rücknahme oder etwaige Ergänzungen, nachträgliche Änderungen und Berichtigungen 

des Angebotes bis zum Ende der Angebotsfrist. 

Die Bindefrist endet am 29.05.2026, 24:00. 

 



Sollte absehbar sein, dass ein Zuschlag beispielsweise aufgrund eines Nachprüfungsverfahrens 

bis zum Ende der Bindefrist nicht erfolgen kann, behält sich der Auftraggeber vor, die Bieter zu 

einer angemessenen Verlängerung der Bindefrist aufzufordern.  

8 Ansprechpartner auf Seiten des Bieters 

Der Bieter hat in seinem Angebot auf Vordruck 1 einen zur Abgabe von Erläuterungen des 

Angebotes autorisierten Ansprechpartner zu benennen, mit dem der Auftraggeber bzw. die von 

ihm beauftragten Dritten während der Phase der Auswertung der eingegangenen Angebote und 

der Phase der Entscheidung über den Zuschlag in allen Angelegenheiten, die sein Angebot 

betreffen, Kontakt aufnehmen können. Anzugeben sind Name, Adresse, E-Mail-Adresse sowie 

Fax- und Telefonnummer des Ansprechpartners.  

Dem Bieter obliegt es, die Bestimmungen der DSGVO zu beachten, gegenüber seinen betroffenen 

Mitarbeitern die notwendigen Hinweise zu erteilen und – soweit erforderlich – von diesen jeweils 

eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO einzuholen, mit der sich die benannten Personen 

damit einverstanden erklären, dass der Auftraggeber die vorstehend genannten 

personenbezogenen Daten in folgender Weise verwendet (dies gilt entsprechend auch für die 

Namensnennung im Rahmen von Erklärungen oder für etwaige weitere im Rahmen der 

Angebotsabgabe vom Bieter eingereichte personenbezogenen Daten). 

Die oben genannten Daten werden für die Dauer des hiesigen Vergabeverfahrens bei dem 

Auftraggeber gespeichert. Der Auftraggeber verwendet die Daten dazu, um Fragen und Hinweise 

an den Bieter zu richten, die mit der Durchführung des Vergabeverfahrens im Zusammenhang 

stehen, insbesondere Aufklärungsfragen zum Angebot des Bieters. 

Die im Angebot des bezuschlagten Bieters angegebenen Daten werden darüber hinaus während 

der gesamten Laufzeit des Verkehrsvertrages beim Auftraggeber gespeichert. In diesem Zeitraum 

werden die Daten dazu verwendet, um Fragen und Hinweise an das beauftragte Unternehmen zu 

richten, die mit der Durchführung des hier gegenständlichen Auftrags in Zusammenhang stehen. 

Die Daten werden nach Ende der Vertragslaufzeit und nach der Abwicklung aller gegenseitigen 

Ansprüche aus dem Verkehrsvertrag von dem Auftraggeber vollständig gelöscht. Soweit Bundes- 

oder Landesrecht es erfordern, dass der hier gegenständliche Verkehrsvertrag auch über diesen 

Zeitpunkt hinaus archiviert wird, werden auch die Daten des Ansprechpartners als Teil des 

Angebots des beauftragten Bieters, welches wiederum Bestandteil des Verkehrsvertrag wird, 

archiviert. 

Die in den nicht berücksichtigten Angeboten enthaltenen personenbezogenen Daten werden im 

Rahmen der Vergabedokumentation gespeichert und nach Abschluss der Vertragslaufzeit des 

Verkehrsvertrags gelöscht. 

9 Bietergemeinschaften 

Die Abgabe eines Angebots durch eine Arbeitsgemeinschaft oder andere gemeinschaftliche Bieter 

(im Folgenden: Bietergemeinschaften) ist vorbehaltlich etwaiger wettbewerbsbeschränkender 

Absprachen zugelassen. 

Die Bietergemeinschaft muss im Angebot ihre Mitglieder bezeichnen und auf Vordruck 1 einen 

uneingeschränkt bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des 

Vertrages benennen, der stellvertretend für sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft als 



Ansprechpartner dient. Das bevollmächtigte Mitglied muss keine Unterschrift leisten, soweit das 

Angebot zugleich von diesem über das Vergabeportal eingereicht wird. Die weiteren Mitglieder der 

Bietergemeinschaft müssen das Angebot unterschreiben. Fehlt die Unterschrift eines Mitgliedes, 

so liegt kein rechtsverbindliches Angebot der Bietergemeinschaft vor. Das Angebot ist in einem 

solchen Fall von der Wertung auszuschließen. Kommt jedoch einem Mitglied aufgrund eines 

rechtsgültigen Gesellschaftsvertrages oder einer anderen rechtsgültigen schriftlichen 

Vereinbarung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe Alleingeschäftsführungsbefugnis zu, so genügt 

die Unterschrift dieses Mitgliedes. 

Für folgende Unterlagen ist eine Unterschrift zwingend erforderlich (gilt nicht für das zur 

Angebotsabgabe bevollmächtigte Mitglied der Bietergemeinschaft): 

• die Erklärung zur Abgabe eines Angebots (Vordruck 1) 

• die Eigenerklärung des Bieters (Vordruck 5)  

• die Verpflichtungserklärung (Russlandsanktionen) (Vordruck 6) 

10 Einsatz von Subunternehmern 

Der Bieter hat bei der Angebotsabgabe eine Erklärung zum bei Angebotsabgabe vorgesehenen 

Einsatz von Subunternehmern für Fahrbetriebsleistungen abzugeben. Hierzu ist Vordruck 3 zu 

verwenden. 

Beabsichtigt der Bieter bereits bei Angebotsabgabe die Übertragung von Fahrbetriebsleistungen 

auf konkret benannte Subunternehmer, sind die unter Ziffer 11 dieses Anschreibens genannten 

Nachweise auch für die bei Angebotsabgabe vorgesehenen Subunternehmer zu erbringen. 

Die nachträgliche Einschaltung oder der Wechsel eines Subunternehmers für diese Leistungen 

bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Näheres regelt der Verkehrsvertrag. 

11 Eignungskriterien und Ausschlussgründe gemäß §§ 122 ff. GWB 

Der Bieter hat mit seinem Angebot durch geeignete Nachweise seine Eignung für die in Rede 

stehende Leistung im Sinne des § 122 GWB nachzuweisen. Dies geschieht durch Vorlage auf nach 

den Angebots-Vordrucken 4 und 5 zu tätigenden Angaben und der dort genannten erforderlichen 

Nachweise - insbesondere den dort vorgesehenen Eigenerklärungen und den v.a. nach Art und 

Umfang zu benennenden Referenzen über in den letzten drei Jahren erbrachte 

Nahverkehrsleistungen.  

Zudem behält sich der Auftraggeber vor, ergänzend zu der Eigenerklärung gemäß Vordruck 5, 

Ziffer 13 (Unterlagen zur Angebotsabgabe), in der Phase der Prüfung und Wertung der Angebote 

einige oder alle der dort genannten Unterlagen zum Beleg der erforderlichen wirtschaftlichen und 

finanziellen Leistungsfähigkeit anzufordern, welche der Bieter dann entsprechend unverzüglich 

vorzulegen hat.  Auf die Vorschriften des § 123 ff. GWB wird hingewiesen, insbesondere auf die 

zwingenden Ausschlussgründe nach § 123 GWB und die fakultativen Ausschlussgründe nach 

§ 124 GWB.  

Alternativ zu den in 11.1 bis 11.3 genannten Nachweisen akzeptiert der Auftraggeber bei der 

Angebotsabgabe als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von 

Ausschlussgründen die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung nach § 50 VgV 



(nachfolgend EEE). Soweit Bieter von der Möglichkeit zur Übermittlung einer EEE Gebrauch 

machen, behält sich der Auftraggeber ausdrücklich vor, die betreffenden Bieter jederzeit während 

des Verfahrens zur Beibringung der vorgenannten Nachweise (sämtlich oder zum Teil) 

aufzufordern, wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Der 

Auftraggeber wird in jedem Fall den- bzw. diejenigen Bieter, der bzw. die nach dem Ergebnis der 

Angebotswertung für die Zuschlagserteilung vorgesehen ist bzw. sind, vor der Zuschlagserteilung 

auffordern, die vorgenannten Nachweise beizubringen; bei Nichtbeibringung der Unterlagen 

kommt eine Zuschlagserteilung nicht in Betracht. 

Der Auftraggeber behält sich vor, ergänzend zu der Eigenerklärung gemäß Angebots-Vordruck 5 

in der Phase der Prüfung und Wertung der Angebote einige oder alle der dort genannten 

Unterlagen zum Beleg der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 

anzufordern, welche der Bieter dann entsprechend unverzüglich vorzulegen hat.  

Auf die Vorschriften des § 123 ff. GWB wird hingewiesen, insbesondere auf die zwingenden 

Ausschlussgründe nach § 123 GWB und die fakultativen Ausschlussgründe nach § 124 GWB, vgl. 

Ziffer 9.3.  

Hingewiesen wird außerdem auf die Russland-Erklärung, vgl. Ziffer 11.4. 

Der Bieter gilt als geeignet, wenn er die im Folgenden genannten Eignungskriterien erfüllt.  

11.1 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters ist als gewährleistet anzusehen, 

wenn nach der Einschätzung des Auftraggebers anzunehmen ist, dass der Bieter über die 

erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten für seine laufenden finanziellen 

Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem hiesigen Auftrag verfügt und ggf. auftretende 

Vorlaufkosten und Anlaufverluste aufgefangen werden können. 

Im Falle der Abgabe eines Angebots durch eine Bietergemeinschaft ist es für die Beurteilung der 

wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Bietergemeinschaft ausreichend, wenn die 

hier genannten Anforderungen in der Summe der Bietergemeinschaftsmitglieder erfüllt werden. 

Die Nachweise sind im Wege der Eigenerklärung auf dem Vordruck 5 der Anlage 1 zur 

Leistungsbeschreibung zu erbringen. 

11.2 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Der Bieter gilt als technisch und beruflich leistungsfähig, wenn anzunehmen ist, dass er über die 

speziellen Sachkenntnisse und Erfahrungen verfügt, die zur Durchführung der hiesigen 

Personenverkehrsdienste erforderlich sind und wenn zudem davon ausgegangen werden kann, 

dass er die Geschäfte eines Verkehrsunternehmers unter Beachtung der für die 

Personenbeförderung geltenden Vorschriften führen sowie die Allgemeinheit beim Betrieb der 

Verkehre vor Schäden und Gefahren bewahren wird und auch die sonstigen für ihn einschlägigen 

Rechtsvorschriften beachtet. Darüber hinaus muss der Bieter durch Referenzen nachweisen, dass 

er, gerechnet zum Tag der Angebotsfrist, über mindestens eine Referenz im Gebiet der 



Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), der Schweiz und/oder des 

Vereinigten Königreichs verfügt, die folgende Voraussetzungen erfüllt: 

> Es muss sich um eine softwarebasierte On-Demand-Verkehrsleistung handeln. Eine solche 

liegt vor,  wenn die Buchung der Fahrten bzw. Anmeldung der Fahrtwünsche und die 

Distribution der Fahrzeuge mittels eines voll oder über Schnittstellen integrierten IT-

Systems erfolgt, bei dem die Buchung/Fahrtwunschanmeldung mindestens durch eine 

smartphonebasierte Buchungsapp für die Fahrgäste vorgenommen werden kann, und das 

innerhalb eines bestimmten Bediengebietes automatisch dynamische Fahrtrouten 

unabhängig von vorab festgelegten (Linien-)Fahrplänen oder vorgegebenen Fahrtzeiten 

aufgrund der Fahrtwünsche vorgibt und automatisch und dynamisch mehrere 

Fahrtwünsche zu einer Fahrt zusammenfasst. 

> Es muss sich bei den durchgeführten Verkehrsleistungen (Referenzen) um solche, die 

gemäß § 44 PBefG oder § 2 Abs. 6 oder Abs. 7 PBefG genehmigt worden sind, handeln. 

> Der Ausführungszeitraum der jeweiligen Referenz muss überwiegend innerhalb der letzten 

drei Jahre vor Angebotsfrist gelegen haben. 

> Mindestens 2 Fahrzeuge müssen gleichzeitig in der Spitze eingesetzt worden sein. 

 

> Es müssen mindestens 50 % (bezogen auf den Spitzenwert der eingesetzten Fahrzeuge) 

batterieelektrisch oder hybrid betriebene Fahrzeuge eingesetzt worden sein. 

Der Bieter muss dabei nicht zwingend selbst das IT-System betrieben haben. Ausreichend ist, 

wenn es ihm beigestellt wurde.  

Weiterhin ist es unerheblich, ob der Bieter den Verkehr als Unternehmer oder Betriebsführer i. S. 

d. PBefG oder als Subunternehmer eines Dritten betrieben hat. 

Wenn der Bieter selbst Genehmigungsinhaber war, muss er selbst die verkehrliche und 

wirtschaftliche Verantwortung getragen und insbesondere die administrativen Vorgänge 

federführend verantwortet haben. Es ist in diesem Fall jedoch nicht erforderlich, dass er auch die 

Fahrleistung eigenhändig erbracht hat; vielmehr ist in diesem Fall auch der Einsatz von 

Subunternehmern ausreichend. 

Im Falle der Abgabe eines Angebots durch eine Bietergemeinschaft ist es für die Beurteilung der 

technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit der Bietergemeinschaft ausreichend, wenn die 

Anforderungen in der Summe der Bietergemeinschaftsmitglieder erfüllt werden. Die technische und 

berufliche Leistungsfähigkeit eines Mitglieds / einzelner Mitglieder der Bietergemeinschaft reicht / 

reichen zur Annahme der Eignung der Bietergemeinschaft allerdings nur aus, wenn dieses Mitglied 

/ diese Mitglieder nach der internen Arbeitsverteilung der Bietergemeinschaft für die Durchführung 

der Verkehrsleistungen zuständig sein soll / sollen. Dies ist mit dem Angebot darzulegen, wenn 

entsprechende Nachweise nur für ein Mitglied / einzelne Mitglieder der Bietergemeinschaft 

vorgelegt werden. 



11.3 Ausschlussgründe 

Die Bieter haben mit ihrem Angebot außerdem eine Eigenerklärung darüber abzugeben, ob für sie 

Ausschlussgründe nach § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, nach § 98c des 

Aufenthaltsgesetzes, nach § 19 des Mindestlohngesetzes oder nach den §§ 123 und § 124 GWB 

vorliegen. Für diese Erklärung ist der Vordruck 5 zu verwenden. Bei Angeboten von 

Bietergemeinschaften muss eine solche Eigenerklärung von jedem Mitglied der 

Bietergemeinschaft abgegeben werden. Bieter oder Mitglieder einer Bietergemeinschaft, bei denen 

Ausschlussgründe nach den §§ 123, 124 GWB vorliegen, haben außerdem eine Erklärung darüber 

abzugeben, ob – und wenn ja, welche – Maßnahmen zur Selbstreinigung nach § 125 GWB der 

jeweilige Bieter bzw. das jeweilige Mitglied der Bietergemeinschaft ergriffen hat. 

11.4 Russland-Erklärung 

Nach Art. 5 k) VO (EU) 2022/576 ist die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Unternehmen, die 

ihren Sitz in Russland haben oder einen anderweitigen dort genannten Bezug zu Russland 

aufweisen, angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, seit 

dem 09.04.2022 verboten. Die Bieter haben daher diesbezüglich die „Eigenerklärung zu einem 

Bezug zu Russland nach Art. 5 k) VO (EU) 2022/576“ mit dem Angebot abzugeben. Für diese 

Erklärung ist der Vordruck 6 zu verwenden. Angebote von Bietern, die einen in Art. 5 k) VO (EU) 

2022/576 genannten Bezug zu Russland aufweisen, werden vom Vergabeverfahren 

ausgeschlossen. 

11.5 Auskünfte zum Best-Bieter 

Die Vergabestelle behält sich vor, neben der Auskunft aus dem Wettbewerbsregister nach dem 

WRegG Auskünfte bei weiteren Stellen einzuholen. 

11.6 Angebote von Bietergemeinschaften 

Bei Angeboten von Bietergemeinschaften müssen die für die Prüfung der Eignung und des 

Nichtvorliegens von Ausschlussgründen erforderlichen Unterlagen (nähere Einzelheiten siehe 

Vordruck 1) mit Ausnahme der gemäß Vordruck 4 nachzuweisenden Referenzen gemäß Ziff. 11.2 

für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft vorgelegt werden. Die gemäß Vordruck 4 

nachzuweisenden Referenzen müssen für mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft 

vorgelegt werden. Soweit nicht für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft die nachzuweisenden 

Referenzen gemäß Ziff. 11.2 vorgelegt werden, hat die Bietergemeinschaft entsprechend den 

vertraglichen Regelungen des § 10 Verkehrsvertrag bei der Erbringung der hiesigen Leistung das 

Personal der diese Referenzen vorlegenden Mitglieder der Bietergemeinschaft einzusetzen, das 

über die mit den vorgelegten Referenzen erlangte Erfahrung verfügt.  

11.7 Berufung auf Kapazitäten Dritter 

Bieter können sich zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen und finanziellen sowie ihrer technischen 

und beruflichen Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten Dritter berufen, wenn sie nachweisen, dass 



die für den Auftrag erforderlichen Mittel dem Bieter während der gesamten Vertragslaufzeit 

tatsächlich und unwiderruflich zur Verfügung stehen. Der Nachweis hierüber ist durch eine 

Vereinbarung mit dem Dritten, auf dessen Kapazitäten der Bieter sich beruft, oder durch eine 

Verpflichtungserklärung des Dritten zu erbringen, aus der hervorgeht, dass dem Bieter tatsächlich 

die für den Auftrag erforderlichen Mittel des Dritten zur Verfügung stehen werden (soweit die 

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Rede steht) bzw. dass der Bieter tatsächlich 

über die Fachkunde und die Erfahrungen des Dritten verfügen kann (soweit es um die technische 

und berufliche Leistungsfähigkeit geht).  

Soweit sich ein Bieter im Hinblick auf die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit oder die 

einschlägige berufliche Erfahrung auf Kapazitäten Dritter beruft, muss in der Vereinbarung bzw. 

der Verpflichtungserklärung zudem geregelt sein, dass das Personal des Dritten, das über die mit 

den für diesen vorzulegenden Referenzen erlangte Erfahrung verfügt, bei der hiesigen Leistung 

eingesetzt wird; der Bieter hat dieses Personal entsprechend den Regelungen des § 10 

Verkehrsvertrag bei der hiesigen Leistung einzusetzen.  

Die Vereinbarung bzw. die Verpflichtungserklärung darf von dem Dritten nicht einseitig 

aufgelöst/widerrufen werden können. Dies muss dem Wortlaut der Vereinbarung bzw. der 

Verpflichtungserklärung zu entnehmen sein.  

Wenn sich Bieter zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit auf die 

Kapazitäten Dritter berufen, hat sich der Dritte zudem zu Gunsten des Auftraggebers in einer 

gesonderten und ebenfalls unwiderruflichen Verpflichtungserklärung zu einer Haftung für die 

Auftragsausführung gemeinsam mit dem Bieter in dem Umfang bereit zu erklären, in dem er dem 

Bieter die für den Auftrag erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt. Auch diese Erklärung ist dem 

Angebot beizufügen.  

Hat der Bieter sich zum Beleg seiner wirtschaftlichen und finanziellen oder seiner technischen und 

beruflichen Leistungsfähigkeit auf diejenige eines Dritten berufen, überprüft der Auftraggeber im 

Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unternehmen, deren Kapazitäten der Bieter in Anspruch 

nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe für diese 

Unternehmen vorliegen. Die entsprechenden Nachweise und Erklärungen nach diesem Abschnitt 

sind dem Angebot in diesem Fall auch für den jeweiligen Dritten beizufügen. Erfüllt ein 

Unternehmen das entsprechende Eignungskriterium nicht oder liegen zwingende oder fakultative 

Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123 und 124 GWB für dieses Unternehmen vor, hat der Bieter 

dieses Unternehmen innerhalb einer ihm hierfür vom Auftraggeber zu setzende Frist zu ersetzen.  

12 Wertungskriterien und Hinweise zur Angebotskalkulation 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Dieses ist das Angebot mit dem 

niedrigsten Wertungspreis. Auf Kapitel 11 der Leistungsbeschreibung wird hingewiesen. 

13 Besondere Vertragsbedingungen 

Der Auftragnehmer schließt mit dem Auftraggeber die folgenden Verträge ab, die mit 

Angebotsabgabe anerkannt und mit Zuschlagserteilung wirksam werden:  

> Verkehrsvertrag (Anlage 4) 

> Besondere Vertragsbedingungen gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-

Westfalen (Anlage 6) 



Der AN ist zudem verpflichtet, einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit dem AG 

abzuschließen. Hierfür ist das Muster in Anlage 5 zu verwenden, bei dem ausschließlich die 

Anlagen noch angepasst werden dürfen. 

14 Nachprüfungsbehörde 

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen können sich die 

Wettbewerber an folgende Nachprüfungsbehörde wenden:  

Vergabekammer Westfalen 

Albrecht-Thaer-Straße 9 

48147 Münster 

Tel: +49 2514113514 

Fax: +49 2514112165 

Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Nachprüfungsantrages zur Vergabekammer gemäß 

§§ 160 ff. GWB wird hingewiesen, namentlich auf die Regelung des § 160 Abs. 3 GWB, die 

folgenden Wortlaut hat: 

„(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 

Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 

innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 

Absatz 2 bleibt unberührt, 

 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 

sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Be-

werbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 

nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebots-abgabe 

gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge 

nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung 

der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 

bleibt unberührt.“ 

Der Nachprüfungsantrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu 

begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten (§ 161 GWB). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. A. Oberwöhrmeier 


